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Erwähnt sei aber das Gendiagnostikschutzgesetz.

Man muss z.B. genetische Erkrankungen nicht angeben, erst recht nicht Familiäre.

Beispiel:

Ich habe einen genetischen Fehler, der zufällig im Laufe der Schwangerschaft diagnostiziert
wurde. Dieser kann Auswirkungen haben (höhere Thrombosegefahr). Diese Diagnose muss ich
nicht angeben.
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